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Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,

ein Haus zu bauen ist heute noch der Wunsch vie-
ler Menschen. Bevor jedoch ein solcher Wunsch ver-
wirklicht werden kann, sind eine Reihe von Hürden
zu überwinden – dazu gehört unter anderem auch
die Baugenehmigung. Unter welchen Vorausset-
zungen eine solche Baugenehmigung zu erteilen
ist, regelt eine Vielzahl von Rechtsvorschriften.
Diese lassen sich gliedern in das Bauplanungsrecht,
das Bauordnungsrecht und das so genannte Bau-
nebenrecht. Das Bauplanungsrecht regelt zunächst,
ob gebaut werden darf und in welchem Umfang
dies geschehen soll. Das Bauordnungsrecht regelt,
wie im Einzelnen gebaut werden darf. Die wich-
tigsten Vorschriften des Bauplanungsrechtes sind
das Baugesetzbuch (BauGB), welches zum 1.1. 1998
neu gefasst wurde, und die Baunutzungsverordnung
(BauNVO). Das Bauordnungsrecht ist in Thüringen
in der Bauordnung vom 16. März 2004 neu gere-
gelt. Darin wurden die materiellen Anforderungen
an Bauvorhaben und ihre verfahrensrechtliche Be-
handlung vereinfacht und systematisiert, um für Sie
das Bauen einfacher, schneller und kostengünsti-
ger zu gestalten. Das Baunebenrecht umfasst alle
sonstigen Fachgesetze, wie z. B. das Landesnatur-

schutzgesetz, das Waldgesetz oder das Straßen- und
Wegegesetz, die über ihre speziellen Regelungen
in das Baurecht eingreifen.

Die Auswirkungen der genannten Vorschriften auf
das Baugenehmiungsverfahren sind für viele wegen
der Komplexität der einzelnen Vorschriften jedoch
immer noch schwer durchschaubar und erzeugen
daher bei vielen Bauwilligen einen Informations-
bedarf, dem wir mit dieser Broschüre entgegen-
kommen wollen. Bauen bedeutet, in einer vorhan-
denen Landschaft, einer Siedlung und Nachbarschaft
etwas hinzuzufügen und diese gewachsene Struk-
tur damit zu verändern. Dabei werden immer Flä-
chen beansprucht und Rohstoffe verbaut. Wohn-
bauland und Rohstoffe sind beide nicht vermehrbar
und deshalb ist ein sorgfältiger Umgang mit die-
sen Ressourcen unabdingbar, damit wir unsere Kul-
turlandschaft unseren Kindern und Enkeln in der
noch heute vorhandenen Qualität vererben können.

Dabei soll eine Vielzahl von Gesetzen und Vor-
schriften helfen, sowohl diese Allgemeingüter als
auch die Individualrechte jedes einzelnen Bürgers
in Einklang zu bringen. Diese Gesetze bei der Be-
arbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen

anzuwenden, ist Aufgabe der Bauaufsichtsbe-
hörde.
Wir  wollen Ihnen daher helfen und möchten Ih-
nen mit dieser Broschüre wichtige Hinweise und In-
formationen geben, damit die Zusammenarbeit mit
der Bauaufsichtsbehörde und den sonstigen mit
dem Bau befassten Stellen reibungslos funktioniert.
Ich hoffe sehr, dass diese Broschüre dazu beiträgt,
Ihr persönliches Bauziel so reibungslos wie mög-
lich zu erreichen. Darüber hinaus soll sie Verständnis
für die Qualität unserer Kulturlandschaft wecken
und dazu beitragen, die Baukultur sowie das ener-
gie- und ressourcensparende Bauen zu fördern.
Ihrem Bauvorhaben wünsche ich ein gutes Gelin-
gen.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr

Joachim Claus
Landrat

Grußwort des Landrates des Landkreises Nordhausen
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Der Landkreis Nordhausen ist der nördlichste im
Thüringer Land. Sein überwiegender Teil liegt im Vor-
land des Südharzes und ist Thüringens Pforte in das
sagenumwobene, romantische Harzgebirge. In die-
sem Kreis mit einer Fläche von 711 m2 wohnen ca.
96.000 Menschen. Besonders erwähnenswert sind
die Kreisstadt Nordhausen und die Städte Blei-
cherode, Ellrich und Heringen. Sehens- und erle-
benswert sind u. a. die Orte Auleben, Görsbach,
Großlohra, Hainrode, Ilfeld, Neustadt, Rothesütte,
Sophienhof, Sülzhayn, Trebra, Limlingerode, Herr-
mannsacker und Stempeda in ihrer landschaftlichen
Einbettung.
Der Landkreis mit seiner reichhaltigen, zum Teil sehr
seltenen Fauna und Flora erstreckt sich von der
Windleite/Hainleite im Süden bis zu den Harzber-
gen im Norden, vom Quellgebiet der Helme im Wes-
ten bis zu dem Landschaftsschutzgebiet „Alter Stol-

berg“ und zum Kelbraer Stausee im Osten, einem
international bedeutsamen Feuchtgebiet, in dem
zahlreiche Vogelarten geschützt brüten. Besonders
gern aufgesucht werden die einmaligen Gips-
karstgebiete, die im Karstwanderweg gut ausge-
schildert sind. Als größere Flüsse durchfließen die
Zorge, die Wipper, die Helme und die Bere den Land-
kreis. Jungstein- und bronzezeitliche Besiedlung ist
durch Bodenfunde nachgewiesen.

Ein kurzer Ausflug in die Geschichte der Region soll
Einblicke in die Entwicklung geben. Unter Hein-
rich I., 919 zum deutschen König gewählt, wurden
im und am Harz Pfalzen, Königshöfe und Burgen
angelegt, von denen in den folgenden Jahrhun-
derten viele zu Städten wurden. Eine von diesen
ist Nordhausen mit erster urkundlicher Erwähnung
im Jahre 927. Im frühen Mittelalter war der Harz-

raum der politische Mittelpunkt des deutschen Rei-
ches.
Zur Zeit der altdeutschen Gauverfassung gehörte
das jetzige Kreisgebiet größtenteils dem Helmegau
und dem Zorgegau an. Als die territorialen Herr-
schaften aufkamen, wurden hier mehrere Grafen-
geschlechter ansässig. Ein Graf Elger (Ilger) von Ilfeld
erbte die Herrschaft Hohnstein mit der gleich-
namigen Burg. Er und seine Nachfolger nannten sich
Grafen von Hohnstein. Die Landgrafen von Thü-
ringen erbauten als Vorposten gegen die Grafen-
geschlechter zwischen Südharz und Hainleite um
1190 die Ebersburg in der Nähe von Herrmanns-
acker.

Die Grafen von Hohnstein erwarben die Herr-
schaften der ehemaligen Grafen von Lohra und
Klettenberg.Andere Gebiete wie Heringen-Kelbra,
Lauterberg, Grubenhagen und die Abtei Walkenried
(mit dem gleichnamigen Hohnsteiner Stammklos-
ter) gingen im Laufe der Zeit verloren.
Die Stammgrafschaft Hohnstein gelangte 1419 mit
dem Klostergebiet Ilfeld an die Grafen von Stolberg,
die aus den Hohnsteinern hervorgegangen waren.
Die ehemaligen Lohraischen und Klettenbergi-
schen Herrschaften wurden mit Einschluss des
Amtes Benneckenstein die „Grafschaft Hohnstein“
genannt. Nach dem Aussterben der Grafen von
Hohnstein im Jahr 1593 fiel das Gebiet an den Her-
zog von Braunschweig. Die Stammburg Hohnstein
bei Neustadt am Südharz ist seit 1627 eine Ruine,
da sie durch Brandlegung zerstört wurde.
Nach dem Westfälischen Frieden 1648 kam die Re-
gion an das Kurfürstentum Brandenburg, das indes
erst 1699 zu dem Besitz gelangte, da der ein hal-

Der Landkreis Nordhausen

Blick auf Nordhausen vom Osten
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bes Jahrhundert an die Grafen von Sayn-Wittgen-
stein verlehnt war. So war der alte Kreis Grafschaft
Hohnstein der älteste Bezirk Preußens in der Thü-
ringer Landschaft.
Im 2. Schlesischen Krieg sind die ersten Hohnstei-
ner als Soldaten im Preußischen Heer feststellbar.
Die „Grafschaft“ unterstand der Kriegs- und Do-
mänenkammer zu Halberstadt, die in den Jahren
1770 bis 1787 die erste Preußische Kreisverwaltung
unter dem Namen „Deputation Hohenstein der
Kriegs- und Domänenkammer Halberstadt“ in Ell-
rich unterhielt.
Von den Franzosen 1806 okkupiert, gehörte die
Grafschaft Hohnstein bis 1813 dem Königreich
Westfalen an. Mit der Errichtung der Provinz Sach-
sen (1815) wurde das alte Lohraer-Klettenberger-
Gebiet mit der 1802 preußisch gewordenen eins-
tigen freien Reichsstadt Nordhausen zu dem
Landkreis Nordhausen zusammengeschlossen. Der
alte Gebietsname Grafschaft Hohnstein schwindet
somit auf sieben Jahrzehnte.
Als die Stadt Nordhausen 1882/83 aus dem Kreis-
verband ausschied, nahm der verbliebene Landkreis
Nordhausen 1888 mit königlicher Erlaubnis den his-
torischen Namen „Kreis Grafschaft Hohenstein“ an.
Das alte Hohnsteiner Grafenwappen wurde als
Kreiswappen und im Dienstsiegel geführt.
Am 1. Oktober 1932 wurde der Landkreis Ilfeld auf-
gelöst und dessen Südteil, das Amt Hohnstein, al-
so die alte Stamm- oder Urgrafschaft, mit dem
„Kreis Grafschaft Hohenstein“ vereinigt. Zugleich
kehrte die ehemalige Hohnstein’sche Landgemein-
de Epschenrode in den Kreisverband zurück. Sowohl
der „Kreis Grafschaft Hohenstein“ als auch der
Stadtkreis Nordhausen gehörten bis 1945 dem

Regierungsbezirk Erfurt der Provinz Sachsen an.
Entscheidend für die weitere Entwicklung des
Landkreises waren die im Ergebnis des 2. Welt-
krieges vorgenommenen administrativen Verän-
derungen. Der Kreis wurde zunächst von April bis
Juni 1945 von amerikanischen, später sowjetischen
Besatzungstruppen besetzt. Die Kommunen Bad
Sachsa und Tettenborn wurden der englischen Be-
satzungszone angegliedert. Auf Verordnung des
Präsidenten des Landes Thüringen wurde der
„Kreis Grafschaft Hohen-
stein“ mit Wirkung vom
19. Oktober 1952 umbe-
nannt. Der Landkreis Nord-
hausen, der bis dahin zum
Land Thüringen gehörte,
kam zum Bezirk Erfurt.
Die Entwicklung wurde in
der Folgezeit vor allem
durch seine Lage unmittel-
bar an der Grenze zwischen
beiden deutschen Staaten
geprägt. Für den Kreis
Nordhausen ergaben sich
umfangreiche territoriale
Veränderungen. So wurden
22 Gemeinden an den neu
gebildeten Kreis Worbis, die
Orte Benneckenstein und
Sorge an den Kreis Werni-
gerode,die Gemeinde Fried-
richsrode an den Kreis
Sondershausen und die Ge-
meinde Bösenrode an den
Kreis Sangerhausen abge-

geben.Aus dem Kreis Sangerhausen wurden in den
Kreis Nordhausen übernommen: Stadt Heringen und
die Gemeinden Auleben, Bielen, Görsbach, Hain,
Hamma, Herrmannsacker, Rodishain, Steinbrücken,
Stempeda, Sundhausen, Uthleben und Windehau-
sen.
Damit erhielt der Landkreis Nordhausen das terri-
toriale Aussehen, das er, abgesehen von einigen
Gemeindegrenzveränderungen, noch heute be-
sitzt.

Der Landkreis Nordhausen

Blick auf Ellrich mit dem Ravensturm
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Partner am Bau – Bausachverständige
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Auswahl eines Grundstücks

Die Auswahl eines Baugrundstücks ist der erste
entscheidende Schritt zur Verwirklichung Ihres
Bauvorhabens, mit der Sie zumeist eine langfristi-
ge Bindung an einen Standort eingehen.

Bevor Sie sich endgültig für ein Grundstück ent-
scheiden, sollten Sie es genauer kennen lernen. Bei
der Auswahl können Sie nicht sorgfältig genug vor-
gehen.
Erkundigen Sie sich auch genau, wie die Gegend
um das Grundstück in den nächsten Jahren aus-
sehen wird. Garantien für eine ruhige Lage auf Le-
benszeit gibt es nirgends, doch kann man bei der
Gemeindeverwaltung erfahren, ob in der Nähe grö-
ßere Baugebiete geplant sind.Achten Sie auch dar-
auf, dass Nachbargebäude oder hohe Bäume das
Haus nicht ungünstig beschatten.

Rechtliche Vorüberlegungen
Voraussetzung für eine Bebaubarkeit 

Der Grundstückseigentümer und/oder -käufer soll-
te sich zunächst bei der zuständigen Planungs- oder
Bauaufsichtsbehörde erkundigen, ob das Grund-
stück nach den planungsrechtlichen Eigenschaften
und dem Stand der Erschließung tatsächlich ein Bau-
grundstück ist und wie es bebaut werden darf. Kann
auf dem ins Auge gefassten Grundstück überhaupt
das geplante Bauvorhaben verwirklicht werden?
Gleiches gilt auch für bebaute Grundstücke.

Hierbei sollte den folgenden Fragen besondere Be-
achtung geschenkt werden:

– Welche Möglichkeiten der Bebauung bestehen
hinsichtlich der Grundstückslage, der Grund-
stücksgröße und des Zuschnitts?

– Welche Festsetzungen und Baubeschränkungen
trifft der Bebauungsplan oder die Gestaltungs-
satzung, falls vorhanden?

– Welche Baubeschränkungen ergeben sich durch
die Umgebungsbebauung, falls kein Bebauungs-
plan vorliegt (Einfügen in die Eigenart der vor-
handenen Bebauung)?

– Liegt es evtl. im Außenbereich (außerhalb des
Geltungsbereichs eines qualifizierten Bebau-
ungsplanes, außerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles)?

– Wie sieht es mit der Baureife und der Erschlie-
ßung des Grundstücks aus, ist eine ausreichend
ausgebaute Zufahrtsstraße vorhanden, kön-
nen Anschlüsse an die Versorgungs- und Ent-
sorgungsleitungen (Gas, Strom, Wasser, Ab-
wasser) kurzfristig hergestellt werden, was
lässt sich in Bezug auf die Tragfähigkeit des Bau-
grunds und die Grundwasserverhältnisse fest-
stellen? Gegebenenfalls ist vor Baubeginn ein
Baugrundgutachten einzuholen.

– In welcher Höhe sind Zahlungen für Erschlie-
ßungsbeiträge zu erwarten?

– Tangieren durchgehende Versorgungsleitungen
(unterirdisch oder als Freileitung) das Bau-
grundstück?

– Wie ist das Grundstück im Grundbuch belastet
(z. B. durch Grunddienstbarkeiten, die die Be-
bauungsmöglichkeiten einschränken können)?

– Sind für das Baugrundstück Baulasten einge-
tragen? Das Baulastenverzeichnis wird  bei der
Bauaufsichtsbehörde geführt.

– In welcher Entfernung befinden sich der Ar-
beitsplatz, die Schule, der Kindergarten, die er-
forderlichen Einkaufsmöglichkeiten und wie
ist die Verkehrsverbindung dorthin?

– Falls über die Bebaubarkeit eines Grundstückes
Zweifel bestehen, empfiehlt es sich, Kontakt  mit
den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Pla-
nungsamtes oder der Bauaufsichtsbehörde auf-
zunehmen und ggf. eine Bauvoranfrage einzu-
reichen.

– Welche Störungen sind zu erwarten? Industrie,
Gewerbe, landwirtschaftliche Betriebe oder
Straßen in der Nähe des Baugrundstücks kön-
nen zu Beeinträchtigungen führen. Bestehen Pla-
nungen, die zu Belästigungen führen können,
oder sind solche zu erwarten? Sie sollten den
Flächennutzungsplan einsehen und erfragen,
welche Planungen in der Nähe des Baugrund-
stücks vorgesehen sind.

Erwerb

Beim Grundstückskauf beachten sie bitte, dass ne-
ben den Grundstückskosten zumindest noch fol-
gende Nebenkosten hinzukommen:
• Grunderwerbsteuer
• Notariats- und Grundbuchkosten
• ggf. Straßen-, Kanal- und Wassergebühr
• ggf. weitere Kosten (Vermessung, Makler)

Notarkosten

Die Notariats- und Grundbuchkosten betragen in
der Regel bis zu 1,5 % des Kaufpreises. Kaufen Sie
lediglich ein Grundstück, so werden die Kosten hier-

4. Das Baugrundstück
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von berechnet. Kaufen Sie ein bereits bestehendes
Objekt oder schließen Sie einen Vertrag mit einem
Bauträger über die Immobilie ab, so werden die
Gebühren von der im Vertrag genannten Summe
berechnet.

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer wird vom Finanzamt er-
hoben. Es werden Ihnen 3,5 % des vereinbarten
Kaufpreises (Grundstückswert) in Rechnung gestellt.

Erwerben Sie gemeinsam mit dem Grundstück auch
eine auf diesem errichtete Immobilie, wird die
Grunderwerbsteuer – soweit im Kaufvertrag ent-
halten – auch vom Gebäudewert verlangt.Von ei-

ner gebrauchten Immobilie im Wert von 200.000
Euro werden Ihnen demnach 7.000 Euro Grunder-
werbsteuer berechnet.

Erschließungsbeiträge für Straßenaus-
bau, Kanal und Wasserversorgung

Ist Ihr Grundstück noch nicht erschlossen oder wird
aufgrund der Teilung eines alten größeren Grund-
stücks in mehrere Bauplätze eine erneute Er-
schließung notwendig, sollten Sie diese Kosten in
der Finanzplanung berücksichtigen. Das Bauamt der
zuständigen Gemeinde informiert Sie. Auch wenn
bereits eine Straße an Ihr Grundstück führt, kön-
nen dennoch Beiträge für den Straßenausbau,
den Kanal und die Wasserversorgung anfallen.

Sonstige Nebenkosten

Beim Grundstückskauf können weitere Nebenkosten
Ihren Geldbeutel belasten.

Ist Ihr Grundstück noch nicht amtlich vermessen,
kommen Vermessungsgebühren in Abhängigkeit
von der Größe und dem Wert des Grundstückes so-
wie dem Zeitaufwand für die Vermessung auf Sie
zu (gemäß Kostenordnung für das amtliche Vermes-
sungswesen).

Haben Sie ein Grundstück / Haus über einen Mak-
ler erworben, fällt die individuelle Maklerprovision
an.

4. Das Baugrundstück

Blick auf Buchholz mit Erdfall Blick auf Niedersachswerfen
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Das Baurecht – allgemein –

Das öffentliche Baurecht unterscheidet zwei grund-
sätzliche Bereiche:
– Das Bauplanungsrecht – geregelt im Bauge-

setzbuch (BauGB) und durch Bebauungspläne
als Ortsrecht in Verbindung mit der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) – beschäftigt sich
damit, wo und was gebaut werden darf.

– Das Bauordnungsrecht – geregelt in den lan-
desspezifischen Landesbauordnungen – klärt,
wann und wie gebaut werden darf, konzentriert
sich also auf die Ausführung des Bauvorhabens
auf dem Grundstück.

Bauleitplanung

Die aus dem Selbstverwaltungsrecht der Gemein-
de als Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts
abzuleitende Planungshoheit beinhaltet das Recht
und die Pflicht, für eine geordnete städtebauliche
Entwicklung im Gemeindegebiet zu sorgen. Die
Planungshoheit übt die Gemeinde mit den Instru-
menten der Bauleitplanung aus.
Die Bauleitplanung vollzieht sich in zwei Stufen.
Sie umfasst den Flächennutzungsplan als vorbe-
reitenden und den Bebauungsplan als verbind-
lichen Bauleitplan (§ 1 Abs. 2 BauGB). Die Gemein-
devertretung ist zuständig für die Verabschiedung
des Flächennutzungsplanes und der Bebauungs-
pläne.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleit-
plan) umfasst das gesamte Gemeindegebiet und
ordnet den voraussehbaren Flächenbedarf für die
einzelnen Nutzungen, wie z. B. für Wohnen,Arbei-

5. Das öffentliche Baurecht

5.1 Das Bauplanungsrecht

ten,Verkehr, Erholung, Landwirtschaft und Gemein-
debedarf.

Aus dem Flächennutzungsplan entsteht keinerlei
Anspruch auf die dargestellte Nutzung, jedoch kann
ein Bebauungsplan regelmäßig nur aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt werden. Sollen im
Bebauungsplan vom Flächennutzungsplan abwei-
chende Festsetzungen getroffen werden, muss
grundsätzlich ein Änderungsverfahren für den Flä-
chennutzungsplan durchgeführt werden.

Bebauungsplan

Die Gemeindevertretung beschließt die Aufstellung
eines Bebauungsplanes, sobald und soweit es für
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich ist. Im Bebauungsplan werden insbesondere
die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die
überbaubaren Grundstücksflächen (Grenzen, über
die Sie nicht bauen dürfen, bzw. Linien, an die Sie
direkt bauen müssen) und die Verkehrsflächen fest-
gesetzt.Weitere Festsetzungen sind je nach Bedarf

möglich bzw. erforderlich. Es wird also geregelt, was,
wie und wo gebaut werden darf.

Als Bauinteressent sollten Sie sich vorab bei der Ge-
meinde über den Inhalt des Bebauungsplanes in-
formieren, um zu beurteilen, ob sich die Festset-
zungen mit den eigenen Bauabsichten decken.
Hält Ihr Bauvorhaben die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes ein, haben Sie bauplanungsrecht-
lich einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Bau-
genehmigung. Auf die Aufstellung, Änderung,
Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungspla-
nes besteht kein Rechtsanspruch.

Der Grünordnungsplan

Der Grünordnungsplan (GOP) ist der Beitrag der
Landschaftsplanung (auf Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung) zum Bebauungsplan. Im GOP wer-
den die Zielsetzungen des Landschaftsplanes kon-
kretisiert.
Die Aufgabe der Grünordnungsplanung besteht dar-
in, die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur

Voraussetzung für die Genehmigung eines Bauvor-
habens ist sowohl die Übereinstimmung mit dem
Bauplanungsrecht als auch mit dem Bauordnungs-
recht sowie mit den sonstigen öffentlich-rechtlichen
Vorschriften (Baunebenrecht).
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Architekten und Planer
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Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der
Pflege in Text und Karte darzustellen. Hierzu gehören
Aussagen zur Eingriffsvermeidung, Eingriffsmini-
mierung und zum Ausgleich der zu erwartenden Ein-
griffe. Die Grundlage dafür ist eine Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung.
Der GOP wird parallel zum Bebauungsplan in en-
ger Abstimmung mit dem Planungsamt erarbeitet.

Ausnahmen und Befreiungen

Bei einer untergeordneten Abweichung von den pla-
nungsrechtlichen Zulässigkeitskriterien (Festset-
zungen) kann ein zunächst unzulässiges Vorhaben
durch eine Ausnahme und / oder Befreiung doch
noch ermöglicht werden.

Das Baugesetzbuch beinhaltet zum einen die Mög-
lichkeit von Festsetzungen des Bebauungsplanes
abzuweichen, sofern eine Ausnahme ausdrücklich
im Bebauungsplan vorgesehen sind.
Zum anderen können Sie einen Befreiungsantrag
stellen. Eine Befreiung ist im Gegensatz zur Aus-
nahme schriftlich zu beantragen und wird nicht aus-
drücklich im Bebauungsplan aufgeführt.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan

Wie der herkömmliche Bebauungsplan hat auch der
Vorhaben- und Erschließungsplan als vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan die Aufgabe, für eine be-
stimmte Fläche Baurecht zu schaffen. Gleichzeitig
wird allerdings im Gegensatz zum Bebauungsplan,
der Angebotsplan ist, auch eine Pflicht zur schnel-
len Verwirklichung der Planung hergestellt.

Im Zusammenhang bebaute Ortsteile –
Innenbereich

Es gibt vielfach Bereiche innerhalb bebauter Ge-
biete, für die keine qualifizierten Bebauungspläne
aufgestellt worden sind. Dies hat unterschiedliche
Gründe. Meist sind diese Gebiete in früheren Zei-
ten ohne Bebauungspläne entstanden.Auch ist hier
häufig nicht mit der Aufstellung von Bebauungs-
plänen zu rechnen, weil sie nicht für erforderlich
gehalten werden.
Hier richtet sich die Zulässigkeit einer Bebauung
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles (Innenbereich) nach den Vorschriften des
§ 34 BauGB. Dort ist ein Vorhaben zulässig, wenn
es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung,
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.

Im Innenbereich bestimmt also die Umgebungsbe-
bauung die Kriterien für das Einfügen eines Vorha-
bens und somit für seine Zu-
lässigkeit; je homogener sich
eine vorhandene Bebauung
darstellt, um so mehr Anpas-
sung an diese Bebauung ist zu
verlangen.

Außenbereich

Der Außenbereich soll von
Bebauung grundsätzlich frei-
gehalten werden, um diesen
Bereich für die Erholung der

Bevölkerung sowie für die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung zu reservieren.
Das Bauplanungsrecht erlaubt im Außenbereich ei-
ne Bebauung nur, wenn das Vorhaben zu den so
genannten privilegierten Vorhaben zählt, die wegen
ihrer Zweckbestimmung dort errichtet werden
müssen.

Hierzu zählen in erster Linie land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe, öffentliche Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen und bestimmte gewerbliche
Nutzungen, die besondere Anforderungen an die
Umgebung stellen oder nachteilige Auswirkungen
hervorrufen.

Fazit: Ein Grundstück ist grundsätzlich bebaubar,
wenn es
• im Einklang mit dem Bebauungsplan steht und

die Erschließung (Verkehr, Wasserversorgung
und Kanal) gesichert ist (§ 30 BauGB);

• zwar nicht im Geltungsbereich eines qualifi-
zierten Bebauungsplanes, aber innerhalb eines

im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils liegt, sich in die
Eigenart der Umgebung ein-
fügt und die Erschließung
gesichert ist (§ 34 BauGB).
Die nebenstehende Skizze
zeigt die wesentlichen pla-
nungsrechtlichen Fallkon-
stellationen:
(§ 30 BauGB-Bebauungs-
plan; § 34 BauGB – Innen-
bereich; § 35 BauGB –
Außenbereich)

5.1 Das Bauplanungsrecht
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Allgemein

Im Gegensatz zum Bauplanungsrecht ist das Bau-
ordnungsrecht nicht bundesweit einheitlich, son-
dern nach individuellem Landesrecht geregelt.

Im Land Thüringen ist dies die Thüringer Bauord-
nung – ThürBO – in der Fassung vom 01.05.2004.
Das Bauordnungsrecht hat die Vermeidung von Ge-
fahren zum Inhalt, die bei der Errichtung und dem
Betrieb baulicher Anlagen entstehen können.

Die Neuauflage der Thüringer Bauordnung enthält
nicht unwesentliche Änderungen, insbesondere ist 
der Regelungsumfang reduziert worden – min-
destens ein Drittel weniger Paragraphen sind ent-
halten. Bei Vorschriften für Wohnungen und Auf-
enthaltsräume entfielen mehr als zwei Drittel der
Regularien.

Neu eingeführt ist das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren, das für die gleichen Gebäude gilt,
wie das Genehmigungsfreistellungsverfahren, nur
mit dem Unterschied, dass diese Gebäude nicht ei-
nem qualifizierten Bebauungsplan entsprechen.

Bei diesen Gebäuden werden ausschließlich Anfor-
derungen des Bauplanungsrechts und solche An-
forderungen geprüft, bei denen wegen der Bauge-
nehmigung eine Entscheidung nach anderen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder er-
setzt wird (Denkmalschutzrecht, Naturschutzrecht,
Wasserrecht, Straßenrecht).

Hinzugekommen ist auch eine neue, zusätzliche

Gliederung der Gebäude in Gebäudeklassen, die als
systematische Grundlage für das Brandschutz-
konzept erforderlich ist. Das Kriterium der Gebäu-
dehöhe wird mit der Größe der Nutzungseinheiten
kombiniert, was zur Bildung von fünf Gebäudeklas-
sen führt:

Gebäudeklasse 1 umfasst frei stehende Gebäude
mit einer Höhe von 7 m mit nicht mehr als zwei
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als
400 m2. Das sind vor allem frei stehende  Ein- und
Zweifamilienhäuser. Ebenfalls in die Gebäude-
klasse 1 sind die frei stehenden land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebsgebäude eingeordnet.

Die gleichen Gebäude (ohne land- und forstwirt-
schaftliche Betriebsgebäude) sind in die Gebäude-
klasse 2 eingestuft, wenn sie nicht frei stehend sind.

In Gebäudeklasse 3 werden alle übrigen Gebäude
mit einer Höhe bis zu 7 Meter eingeordnet.

Weiter gibt es noch die Gebäudeklassen 4 und 5,
die höhere und größere sowie sonstige Gebäude
erfassen.

Grenzabstand

Grundsätzlich haben Sie mit jedem Gebäude im-
mer mindestens 3,00 m Abstand von allen Gren-
zen Ihres Baugrundstückes einzuhalten. Lediglich
untergeordnete Gebäudeteile wie z. B. Eingangs-
überdachungen oder Balkone dürfen den Ab-
stand im Einzelfall bis auf maximal 2,00 m unter-
schreiten.

Teilung von Grundstücken (§ 8 ThürBO)

Die im bisherigen § 8 ThürBO geregelte bauord-
nungsrechtliche Teilungsgenehmigung ist entfallen.

Nach wie vor dürfen aber durch die Teilung eines
Grundstückes, das bebaut oder dessen Bebauung
genehmigt ist, keine Verhältnisse geschaffen wer-
den, die den Bestimmungen der ThürBO oder den
aufgrund der ThürBO erlassenen Vorschriften wider-
sprechen. Entstehen durch die Teilung Verhältnis-
se, die im Widerspruch zu bauordnungsrechtlichen
Vorschriften stehen, muss eine Abweichungsent-
scheidung getroffen werden.

Genehmigungspflicht, Genehmigungsfrei-
heit

Genehmigungsbedürftige Vorhaben 
(§ 62 ThürBO)

Grundsätzlich bedarf die Errichtung, Änderung
und die Nutzungsänderung baulicher Anlagen
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, an die
in der ThürBO oder in Vorschriften aufgrund dieses
Gesetzes Anforderungen gestellt sind, einer Bau-
genehmigung, soweit nichts anderes bestimmt ist.
Diese Bestimmungen, d. h., welche Bauvorhaben
keiner Baugenehmigung bedürfen, sind in § 63 der
ThürBO festgelegt.

Genehmigungsfreistellung 
(§ 63 a ThürBO)

Im Absatz 1 ist geregelt, welche Bauvorhaben der

5.2 Das Bauordnungsrecht
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Genehmigungsfreistellung unterliegen,Absatz 2 re-
gelt die Voraussetzungen, unter denen die Bau-
vorhaben genehmigungsfrei sind:

• sie müssen im Geltungsbereich eines qualifi-
zierten oder eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes liegen,

• sie dürfen den Festsetzungen des Bebauungs-
planes nicht widersprechen, müssen also ohne
Ausnahmen und Befreiungen zulässig sein,

• die bauplanungsrechtliche Erschließung muss
gesichert sein,

• schließlich darf die Gemeinde nicht innerhalb
eines Monats
• erklärt haben, dass das vereinfachte Ge-

nehmigungsverfahren durchgeführt werden
soll, oder 

• eine vorläufige Untersagung nach § 15
BauGB beantragt haben.

Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei
der Gemeinde einzureichen; die Gemeinde legt, so-
weit sie nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine
Ausfertigung der Unterlagen unverzüglich der un-
teren Bauaufsichtsbehörde vor.
Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage
der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
begonnen werden. Die Gemeinde kann diese
Frist dadurch abkürzen und dem Bauherrn einen frü-
heren Baubeginn ermöglichen, indem sie dem
Bauherrn vor Fristablauf mitteilt, dass sie von den
vorstehenden Möglichkeiten keinen Gebrauch ma-
chen wird.

Genehmigungsverfahren

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
(§ 63 b ThürBO)

Der Absatz 1 dieser Vorschrift führt die Bauvorha-
ben auf, auf die das vereinfachte Verfahren an-
wendbar ist, und regelt das von der Bauaufsichts-
behörde abzuarbeitende Prüfprogramm.

Auf folgende Vorhaben bezieht sich diese Regelung:
• Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3, das

sind
• frei stehende Gebäude mit einer Höhe von

7 m und nicht mehr als zwei Nutzungsein-
heiten von insgesamt nicht mehr als 400 m2

(Geb. Kl. 1) und
• frei stehende Gebäude, die einem land- oder

forstwirtschaftlichen Betrieb dienen (Geb.
Kl. 1)

• Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten
von insgesamt nicht mehr als 400 m2 (Geb.
Kl. 2)

• Sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu
7 m (Geb. Kl 3)

• Sonstige Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 
• Nebengebäude und Nebenanlagen zu Vorhaben

der Klassen 1 bis 3

Ausgenommen sind Sonderbauten und Parkplätze
mit einer Größe von mehr als 0,5 ha.

Das Bauordnungsrecht wird im vereinfachten Bau-
genehmigungsverfahren nicht mehr geprüft. Das in

Betracht zu ziehende Abstandsflächenrecht ist
durch die Neuregelung des § 6 derart vereinfacht
worden, dass seine Anwendung den am Bau Be-
teiligten in Eigenverantwortung zugemutet wird.
Geprüft wird daher zunächst nur die planungsrecht-
liche Zulässigkeit des Vorhabens.

Über den Bauantrag ist innerhalb von drei Mona-
ten nach Vorlage der vollständigen Antragsunter-
lagen zu entscheiden; die Bauaufsichtsbehörde kann
diese Frist aus wichtigem Grund um bis zu zwei Mo-
nate verlängern. Der Antrag gilt als genehmigt,
wenn über ihn nicht innerhalb der Frist entschie-
den worden ist.

Baugenehmigungsverfahren (§ 63 c ThürBO)
Normales Baugenehmigungsverfahren (Regelver-
fahren)

Zählt eine Baumaßnahme weder zu den verfah-
rensfreien Bauvorhaben noch zu den Bauvorhaben,
die der Genehmigungsfreistellung unterliegen,
oder zu den Vorhaben, für die das vereinfachte Bau-
genehmigungsverfahren anwendbar ist, prüft die
Bauaufsichtsbehörde die Antragsunterlagen auf
Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften uneingeschränkt. Im „normalen“ Bau-
genehmigungsverfahren gibt es also keinen Bereich,
der von der Prüfung ausgenommen bleibt.

Teilbaugenehmigung (§ 71 ThürBO)

Mit der Bauausführung einschließlich des Boden-
aushubs darf grundsätzlich vor Zugang der Bauge-
nehmigung nicht begonnen werden. Ist ein Bauan-

5.2 Das Bauordnungsrecht
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trag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten
für die Baugrube und einzelne Bauteile oder Bau-
abschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Er-
teilung der Baugenehmigung gestattet werden. Die
Teilbaugenehmigung hat den Zweck, dem Bauherrn
bei dringendem Baubedürfnis den Beginn der Bau-
arbeiten – bei einem umfangreichen oder schwie-
rigen Bauvorhaben – vor Abschluss des Bauge-
nehmigungsverfahrens zu ermöglichen.

Geltungsdauer der Genehmigung 
(§ 72 ThürBO)

Die Baugenehmigung/Teilbaugenehmigung er-
lischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach Ertei-
lung der Genehmigung mit der Ausführung des Bau-
vorhabens nicht begonnen oder die Bauarbeiten
länger als zwei Jahre unterbrochen worden ist.
Die Geltungsdauer kann auf schriftlichen Antrag je-
weils bis zu einem Jahr verlängert werden.

Vorbescheidsverfahren (§ 73 ThürBO)

Das Vorbescheidsverfahren dient überwiegend da-
zu, abzuklären, ob ein Vorhaben planungsrechtlich
zulässig ist. Der Antrag auf Bauvorbescheid ist nur
zweckmäßig, wenn die Klärung einzelner bau-
planungsrechtlicher oder anderer städtebaulicher
Vorgaben für die Realisierung des Vorhabens von
grundsätzlicher Bedeutung ist, so dass zunächst ein
Baugenehmigungsverfahren zu riskant wäre. Als
Anwendungsfälle sind insbesondere zu nennen die
Klärung der
• grundsätzlichen Bebaubarkeit eines Grund-

stückes

• zulässigen Art und Maß der baulichen Nutzung
• Möglichkeit einer Ausnahme oder Befreiung

Bauantrag

Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet in allen bau-
aufsichtlichen Genehmigungsverfahren nur auf
schriftlichen Antrag des Bauherrn (Bauantrag).
Der Bauantrag ist in dreifacher Ausfertigung bei der
Bauaufsichtsbehörde einzureichen.

Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des
Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantra-
ges erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) ein-
zureichen.

Auf der Grundlage der Bauvorlagenverordnung
sind für einen Wohnhausneubau im Regelfall min-
destens folgende Unterlagen erforderlich:

Checkliste Bauantrag:
• Antragsvordruck
• Lageplan im Maßstab 1:1000 oder 1:500
• Übersichtsplan   im   Maßstab  1:5000  (erhält-

lich beim Katasteramt oder einem öffentlich be-
stellten Vermessungsbüro)

• Bauzeichnungen im Maßstab 1:100 mit Grund-
rissen, Schnitten und Ansichten in entspre-
chender Vermaßung

• Berechnung
a) der bebauten Fläche
b) der Geschossflächenzahl
c) der Grundflächenzahl
d) der Rohbau- und Gesamtbaukosten
e) des umbauten Raumes

• Nachweis der Pkw-Stellplätze
• ggf. Nachweis der Standsicherheit (Statik)
• ggf. Freiflächengestaltungsplan mit Bäumen

und Bepflanzungsarten
• ggf. Nachweis der Wärme- und Schalldäm-

mung
• statistischer Erhebungsbogen

Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den
Bauantrag, der Entwurfsverfasser die Bauvorlagen
zu unterschreiben.

Behandlung des Bauantrages

Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag die
Gemeinde und diejenigen Stellen,
1. deren Beteiligung oder Anhörung für die Ent-

scheidung über den Bauantrag durch Rechts-
vorschrift vorgeschrieben ist, oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmi-
gungsfähigkeit des Bauantrages nicht beurteilt
werden kann.

Die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn die
Gemeinde oder die jeweilige Stelle den Bauantrag
schon vor Einleitung des Baugenehmigungsverfah-
rens zugestimmt oder auf eine Beteiligung verzichtet
hat.

Bitte reichen Sie in Ihrem eigenen Interesse nur voll-
ständig prüffähige Unterlagen ein.

Bei Vollständigkeit der Unterlagen werden die für
die Genehmigungsverfahren erforderlichen Prü-
fungen der bauplanungs- und bauordnungsrecht-

5.2 Das Bauordnungsrecht
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lichen Zulässigkeit vorgenommen. Gleichzeitig
werden die im jeweiligen Einzelfall notwendiger-
weise zu beteiligenden Fachbehörden und Stellen
um Stellungnahme gebeten.
Sobald alle Stellungnahmen vorliegen und dem Bau-
vorhaben nicht entgegenstehen, wird Ihnen die Bau-
genehmigung unter Einbeziehung der fachlichen
Stellungnahmen erteilt.Wenn Ihr Bauvorhaben dem
öffentlichen Baurecht entspricht, haben Sie einen
Rechtsanspruch auf die Erteilung der Baugeneh-
migung.

Der Baugenehmigungsbescheid ergeht ggf. mit
Auflagen und Hinweisen, die Bauvorlagen werden
mit einem Genehmigungsstempel versehen und in
einfacher Ausfertigung als Bestandteil der Bauge-
nehmigung an Sie als Bauherrn zurückgegeben.

Beteiligung der Nachbarn (§ 68 ThürBO)

Das Nachbarschaftsverhältnis ist eine auf Dauer
angelegte menschliche Beziehung, die sorgfältig
gepflegt werden will. Sie sind aufeinander ange-
wiesen. Unter zerstrittenen Nachbarn gibt es vie-
le Möglichkeiten, sich das Leben schwer zu machen.

Ärger mit den Nachbarn kann ein Bauprojekt ver-
zögern oder auch verteuern, wenn es zu einem
Rechtsstreit kommt. Dies kann vor allem der Fall
sein, wenn umstritten ist, ob die Baugenehmigung
mit dem öffentlichen Baurecht in Einklang steht,
denn als Betroffener kann der Nachbar eine Bau-
genehmigung anfechten.
Durch die Neufassung der Verwaltungsgerichts-
ordnung hat ein Nachbarwiderspruch gegen ein ge-

nehmigtes Vorhaben – wie bisher schon bei Wohn-
bauten – keine aufschiebende Wirkung mehr.
Allerdings hat der Nachbar die Möglichkeit, bei der
Baugenehmigungsbehörde oder beim Verwaltungs-
gericht die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruches zu beantragen. Damit es erst gar nicht so-
weit kommt, sollte der Nachbar rechtzeitig über die
Baupläne informiert werden.

Die Bauaufsichtsbehörde soll die Nachbarn vor der
Erteilung von Abweichungen und Befreiungen be-
nachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass öffent-
lich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange be-
rührt werden. Einwendungen sind innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung
bei der Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zur
Niederschrift vorzubringen.

5.2 Das Bauordnungsrecht
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Baugenehmigungsgebühren

Die Gebühren für die Baugenehmigung, die erfor-
derlichen Prüfungen, Zuschläge der Fachbehörden
und Auslagen werden nach dem Verwaltungskos-
tengesetz in Verbindung mit der Baugebührenord-
nung festgesetzt. Sie richten sich grundsätzlich ne-
ben dem Bruttorauminhalt nach dem Rohbauwert
des Objektes, den die vorhabenbezogene Indexzahl
einer Landesverordnung – unabhängig von den An-
gaben des Bauherrn – vorgibt. Gebührenpflichtig
sind auch die materielle Ablehnung und die Rück-
nahme eines Bauantrages.

Baulast und Baulastenverzeichnis 
(§ 80 ThürBO)
Beseitigung von baurechtlichen Hindernissen

Die Erteilung einer Baugenehmigung setzt voraus,

dass ein Bauvorhaben den Anforderungen des öf-
fentlichen Baurechts entspricht. Um rechtliche
Hindernisse einer Bebauung zu beseitigen, kann eine
so genannte Baulast im Baulastenverzeichnis der
Bauaufsichtsbehörde eingetragen werden.
Ein Grundstückseigentümer – in der Regel der Nach-
bar – verpflichtet sich in einem festgelegten Um-
fang zum Verzicht seiner Eigentumsbefugnisse, mit-
hin übernimmt er eine Verpflichtung des Bauherrn.

Die wesentlichsten Baulastenarten sind Baulasten
zur Sicherung
• der Übernahme eines Grenzabstandes auf ein

Nachbargrundstück (Abstandsbaulast)
• der Zusammengehörigkeit mehrerer Grund-

stücke zu einem Baugrundstück (Zusammenfas-
sungsbaulast)

• der Benutzbarkeit einer privaten Verkehrsfläche
(Zuwegungsbaulast).

Die häufigste Art der Baulast ist die Abstandsbau-
last. Hält Ihr Bauvorhaben den vorgeschriebenen
Abstand zur Grenze des Baugrundstücks nicht
ein, darf ein benachbartes Grundstück für die Be-
messung des Grenzabstandes bis zu einer gedachten
Grenze zugerechnet werden.

Der Nachbar gewährleistet durch die Erklärung einer
Baulast, dass bauliche Anlagen auf seinem Grund-
stück den erforderlichen Abstand von der fiktiven
Baulastgrenze einhalten. Eine reale Grenzverände-
rung findet nicht statt, lediglich wird eine für bei-
de Seiten verbindliche fiktive Grenze für die Bemes-
sung der Abstandsflächen festgelegt. Ebenso kann
ein Nachbar mittels Zuwegungsbaulast Ihnen als
Bauherr zur Sicherung der verkehrlichen Erschlie-
ßung die Zufahrt über einen bestimmten Teil sei-
nes Grundstückes ermöglichen.

5.2 Das Bauordnungsrecht
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Energiesparen durch Wärmedämmung

Die Güte des Wärmeschutzes der wärmeübertra-
genden Außenbauteile ist die mit Abstand wichtigste
Größe für den Energieverbrauch eines Gebäudes.
Wenn die folgenden Ziel-k-Werte für die einzelnen
Bauteile eingehalten werden, kann man davon aus-
gehen, eine dem Niedrigenergiehaus-Standard
(NEH-Standard) entsprechende Energiekennzahl zu
erreichen.

Außenwände sehr gut dämmen

Je nach Bauart sollten die Außenwände eine
Dämmschichtdicke von 15 bis 20 cm aufweisen.
Damit wird ein k-Wert von höchstens 0,20 W/m2 K
erreicht. Solche Werte sind mit vielen bauaufsichtlich
zugelassenen Konstruktionen realisierbar. Für die
energetische Qualität spielt es keine entscheiden-
de Rolle, ob Außenwände leicht oder schwer aus-
gebildet werden.

Fehlervermeidung bei der Dachdämmung

In der Vergangenheit und oftmals auch heute
noch werden bei den Dämmkonstruktionen ge-
neigter Dächer erhebliche Fehler gemacht, die zu
einem unbehaglichen Raumklima und einem ho-
hen Energieverbrauch führen, der vom theoretisch
berechneten Wärmebedarf erheblich abweicht.
Die wärmetechnische Neubausanierung erst wenige
Jahre alter Häuser ist leider kein Einzelfall. Der Ziel-
wert bei der Dachdämmung ist ein k-Wert von 0,15
W/m2 K, der durch eine mittlere Dämmschichtdicke
von 25–30 cm erreicht werden kann. Doch die

Dämmschichtdicke alleine garantiert diesen Zielwert
noch nicht.

Eine wärmebrückenfreie Konstruktion und eine sorg-
fältige und lückenlose Ausführung der außen lie-
genden Winddichtung und der innen liegenden Luft-
dichtung ist unverzichtbar für einen niedrigen
Energieverbrauch. Hier ist besonders das Ineinan-
dergreifen der verschiedenen Gewerke zu beach-
ten, so dass die Verlegung von Leitungen und das
Herstellen von Durchbrüchen nicht zum Verlust der
Luftdichtigkeit führt.

Die Konsequenz sind höhere Heizkosten, also eine
geringere Rentabilität der Wärmedämmung für den
Bauherrn und eine höhere Emission von CO2.
Aber unter Umständen können sich mögliche Bau-
schäden noch gravierender auswirken, denn wo
kalte Luft eindringt, kann bei anderer Strömungs-
richtung warme, feuchtigkeitsbeladene Luft nach
außen gelangen. Bei dem Durchgang durch die
Dämmung wird im  Winter der Taupunkt unter-
schritten und es kommt zu Kondenswasserausfall
innerhalb der Konstruktion, was bei entsprechen-
den Mengen zu Bauschäden führt.

Wärmeschutzverglasung für die Fenster

Die Wärmeschutzverglasung mit einem k-Wert
von 1,3 W/m2 für das Glas ist bereits mit einer
Wärmeschutzverordnung von 1995 zum Standard
geworden. Niedrigere Werte bei Zweischeibenglas
sind vermehrt anzutreffen. Eine deutliche Verbes-
serung bis zu k-Werten von 0,6 W/m2 ist dann nur
mit einer Dreifachverglasung möglich.

Doch auch bei Fenstern sind mögliche Wärmever-
luste nicht in der Glasfläche, sondern in den An-
schlüssen zu suchen. So müssen zur Fugenver-
meidung die Dichtungsprofile umlaufend am
Rahmen anliegen und der Fensterrahmen luftdicht
in die dämmende Hülle eingebaut werden.

Konsequente Dämmung von Kellern

Dämmschichtdicken von 12 bis 15 cm erreichen ei-
nen Ziel-k-Wert von 0,3 W/m2 K. Zu beachten ist
auch hier eine wärmebrückenfreie Konstruktion, die
durch das Weiterführen der Wanddämmung deut-
lich unter die unterste Geschossdecke erreicht
werden kann.

Bauen mit der Sonne

Das „Bauen mit der Sonne“ setzt auf die passive
Nutzung der Sonnenenergie während der kälteren
Jahreszeiten. Bereits bei der Planung des Gebäu-
des wird auf eine geeignete Orientierung zur Son-
ne geachtet.

Die tief stehende Wintersonne wird durch großflä-
chige, gut wärmegedämmte und zur Sonne orien-
tierte Fensterflächen, aber auch durch Glasvorbau-
ten (z. B.Wintergarten) oder durch die Verwendung
spezieller lichtdurchlässiger Materialien (TWD –
Transparente Wärmedämmung) genutzt.

Der Bauherr oder der Architekt muss auf ausrei-
chenden Sonnenschutz im Sommer und auf Ver-
schattungsfreiheit im Winter achten. Die Heizungs-
anlage muss schnell regelbar sein, um sich dem

6. Die Bauausführung
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Baufirmen
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6. Die Bauausführung

Sonnenangebot bedarfsgerecht anpassen zu kön-
nen.

Immer mehr Architekten machen sich mit den Prin-
zipien des solaren und energiesparenden Bauens
vertraut, leider sind es noch nicht alle.

Passive Solarenergienutzung durch Fenster

Bei der Planung eines Hauses ist auf eine konse-
quente Südorientierung des Wohnraumbereiches
zu achten. Durch eine optimierte Ausrichtung der
Grundstücke in Bebauungsplänen kann eine opti-
male Nutzung der passiven Solarenergie erreicht
werden.
Fenster verursachen nicht nur Wärmeverluste, son-
dern sind auch Wärmefallen. Entscheidend ist da-
mit die Bilanz aus Verlusten und Gewinnen wäh-
rend der Heizperiode.

Die Bilanz wird durch Faktoren wie Qualität der
Verglasung, Orientierung der Fenster und Ver-
schattung beeinflusst. Für sehr hochwertige Drei-
scheiben-Wärmeverglasung wird die Bilanz sogar
positiv, d. h., die Fenster gewinnen in der Heizpe-
riode mehr Wärme, als sie verlieren.

Zentrale Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung sollte in Kombination
mit der zentralen Heizungsanlage erfolgen. Um ge-
rade in den Übergangszeiten und im Sommer die
Betriebsverluste des Kessels gering zu halten, soll-
ten ausreichend große Warmwasserspeicher ver-
wendet werden, die möglichst nur ein zweimaliges
Laden pro Tag erforderlich machen.

In Schichtenspeichern wird eine Temperaturschich-
tung erreicht, die dafür sorgt, dass das zum Wär-
meerzeuger fließende Wasser stets eine niedrige
Temperatur besitzt, wodurch gerade bei Brenn-
wertgeräten und Solaranlagen hohe Wirkungsgrade
erreicht werden.

Solare Warmwasserbereitung

Sonnenkollektoren wandeln die Sonneneinstrahlung
direkt in Wärme um, die dann einem Warmwasser-
speicher zugeführt wird.

Richtig dimensionierte Solaranlagen decken dabei
fast 50 % des Jahresenergiebedarfs für Warmwas-
ser.Als Faustformel rechnet man mit 1 bis 2 m2 Kol-

lektorfläche pro Person. Im Sommer übernimmt die
Solaranlage die Warmwasserversorgung sogar
vollständig, der Heizkessel kann dann ausgeschal-
tet bleiben.

Sollte der Bau einer Solaranlage erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt möglich sein, so sollten auf jeden
Fall schon die Leitungen mitverlegt werden. Auch
der Warmwasserspeicher sollte groß genug und
leicht nachrüstbar sein.

Strom aus der Sonne

Solarzellen aus Silizium sind die Bausteine einer
Photovoltaikanlage, mit ihr wird Sonnenlicht direkt
in elektrischen Strom umgewandelt, der problem-
los im Haushalt genutzt werden kann. Überschüs-
siger Strom wird an das Versorgungsnetz abgege-
ben.
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Leben und Wohnen
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Blick auf Stempeda mit dem „Alten Stolberg“

Blick auf Großlohra (Friedrichslohra) an der Hainleite

Blick auf Branderode, Gipskarstgebiet
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